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Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 99 Aufruf der deutschen Bischöfe zum
Diaspora-Sonntag 2022

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Ein Christ ist kein Christ“ – diese Worte des
Schriftstellers Tertullian brachten es schon vor
etwa 1.800 Jahren auf den Punkt: Christ sein kann
man nicht allein, sondern nur gemeinsam mit an-
deren. Die Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus
Christus und mit den Schwestern und Brüdern im
Glauben ist das Fundament eines gelungenen
Christseins. Darauf weist auch das Bonifatiuswerk
der deutschen Katholiken zum diesjährigen Dias-
pora-Sonntag hin. Die Aktion steht unter dem Leit-
wort „Mit DIR zum WIR“.

In den Diaspora-Regionen Nord- und Ost-
deutschlands, Nordeuropas und des Baltikums ist
die große Mehrheit der Bevölkerung anders- oder
nichtgläubig. Katholische Christen leben ihren
Glauben vielfach unter schwierigen Bedingungen.
Sie brauchen Räume und Gelegenheiten für Gebet
und Begegnung, für Kinder- und Jugendarbeit, für
den Dienst an denjenigen, die am Rande der Ge-
sellschaft stehen oder auf der Suche nach Sinn
sind. Die katholischen Gemeinden benötigen ka-
techetisches Material, Fahrzeuge für die weiten
Wege – und vor allem Menschen, die in der Seel-
sorge mitarbeiten. Angesichts dieser Herausforde-
rungen unterstützt das Bonifatiuswerk unsere
Glaubensgeschwister in der Diaspora in jährlich
etwa 800 Projekten.

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie
anlässlich des Diaspora-Sonntags am 20. Novem-
ber um Ihr Gebet, Ihre Solidarität und um eine
großzügige Spende bei der Kollekte. Helfen Sie
mit, dass Gemeinschaft im Glauben auch in der Di-
aspora erlebbar bleibt. Denn keiner soll allein glau-
ben.

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 13. November 2022, in
allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen oder den
Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise bekannt ge-
macht werden. Die Kollekte am Diaspora-Sonntag, dem 
20. November 2022, ist ausschließlich für das Bonifatiuswerk
der deutschen Katholiken bestimmt und ohne Abzüge weiter-
zuleiten.
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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 100 Gesetz über die Promulgation diöze-
saner Normen (Promulgationsgesetz –
PromG)

§ 1 Promulgation von Gesetzen und Gesetzen gleich-
gestellten Normen 
Diözesangesetze (can. 7 CIC) und Gesetzen gleichge-
stellte diözesane Normen sind bekannt zu machen. 
Gesetzen gleichgestellt sind Allgemeindekrete/General-
dekrete (can. 29 CIC), allgemeine Ausführungsdekrete
(can. 31 § 2 CIC) und  Statuten, die Kraft gesetzgeben-
der Gewalt erlassen werden (can. 94 § 3 CIC). Ein Ge-
setz bzw. ein Allgemeindekret/Generaldekret kann auch
als „Ordnung“, ein allgemeines Ausführungsdekret kann
auch als „Ausführungsbestimmung“ bezeichnet wer-
den.

§ 2 Reguläre Promulgation und Rechtskraft
(1) Gesetze und Gesetzen gleichgestellte Normen wer-
den durch Veröffentlichung im Kirchlichen Anzeiger (ab-
gekürzt KlAnz.) für die Diözese Aachen promulgiert.
(2) Sie erhalten Rechtskraft einen Monat nach Promul-
gation im Kirchlichen Anzeiger für die Diözese Aachen,
wenn nicht im Gesetz oder der gleichgestellten Norm
ein anderer Termin festgesetzt ist (can. 8 § 2 CIC). Die
Frist läuft ab Datum der jeweiligen Nummer des Kirch-
lichen Anzeigers. 

§ 3 Beschleunigte Promulgation und Rechtskraft
(1) Erscheint eine rechtzeitige Promulgation im regulären
Wege nicht möglich, so kann ein Gesetz oder eine Ge-
setzen gleichgestellte Norm in anderer geeigneter Weise
bekannt gemacht werden, der Ort bzw. das Medium der
Veröffentlichung ist im Gesetz zu benennen. 
(2) Es ist zu begründen, warum die beschleunigte Pro-
mulgation gewählt wird. Der Eintritt der Rechtskraft der
im beschleunigten Verfahren promulgierten Norm ist zur
Gültigkeit anzugeben; die Rechtskraft tritt frühestens
mit Beginn des Tages ein, der dem Tag der beschleu-
nigten Promulgation folgt. Im beschleunigten Verfahren
promulgierte Regelungen sind baldmöglichst im Kirch-
lichen Anzeiger bekannt zu machen. Datum und Modus
der beschleunigten Promulgation sind dabei anzuge-
ben.

§ 4 Instruktionen
(1) Die Bekanntmachung von Instruktionen kann wie in
§ 2 beschrieben erfolgen.
(2) Instruktionen werden zum Gebrauch derer gegeben,
die dafür sorgen müssen, dass Gesetze zur Ausführung
gelangen (can. 34 § 1 CIC). Für die Rechtskraft ist eine
rechtzeitige Zustellung an die amtliche Post- oder E-
Mail-Adresse der Rechtsanwender ausreichend. Die
Adressaten sind mit Beginn des Tages, der dem Tag des
Zugangs der Norm folgt, verpflichtet, sie anzuwenden,
wenn nicht der Normtext einen späteren Zeitpunkt fest-
setzt.



§ 5 Aufbewahrung
Die in § 12 Abs. 3 der Ordnung für die Aufbewahrung
und Kassation von Schriftgut und Schriften in den Pfarr-
gemeinden des Bistums Aachen (KlAnz. 1991, Nr. 127,
S. 122 ff.) geregelte Aufbewahrungspflicht in den Kir-
chengemeinden bzw. Pfarreien und sonstigen entspre-
chenden Dienststellen wird aufgehoben. Diese sind
jedoch verpflichtet, die gedruckten Bestände der Jahr-
gänge bis einschließlich 2022 weiterhin aufzubewahren.

§ 6 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2022
in Kraft.

Aachen, 15. September 2022

L.S. + Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Anlage: Übersicht Bezeichnung Normen, Verpflichtung
zur Promulgation
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Nr. 101 Richtlinien des Bistums Aachen 
zum Quereinstieg in den Beruf 
Pastoralreferent/-in 

1. Zugangsvoraussetzungen 
Bewerber/-innen für einen Quereinstieg in den Beruf
des/der Pastoralreferenten/-in müssen einen Abschluss
als Diplom-Theologe/-in bzw. Magister Theologiae
nachweisen. In Absprache mit den diözesanen Verant-
wortlichen kann – u.U. auf der Basis von Ergänzungs-
prüfungen – auch ein anderer theologischer Studien-
gang anerkannt werden. Der erfolgreiche Abschluss des
Studiengangs entspricht dem Abschluss der Ersten
Dienstprüfung. Die Bewerber/-innen müssen in der
Regel zehn Jahre einen Beruf als Theologe/-in ausgeübt
haben und über einwandfreie Referenzen verfügen. Wei-
tere Voraussetzungen sind eine überzeugende perso-
nal-soziale Kompetenz, persönliche Spiritualität und
Kenntnisse des Berufsprofils von Pastoralreferenten/-
innen im Bistum Aachen.

2. Aufbau des Quereinstiegs
Interessenten/-innen absolvieren ein Bewerbungsver-
fahren bei der Hauptabteilung Personal mit dem Ziel der
Aufnahme in die Berufseinführung zum Pastoralreferen-
ten/zur Pastoralreferentin. Bei erfolgreicher Bewerbung
wird ein auf eineinhalb Jahre befristeter Arbeitsvertrag
als Pastoralassistent/-in nach den Bestimmungen der
KAVO zum Zwecke der Ausbildung geschlossen. Es
wird ein/e Pastoralreferent/-in als Mentor/-in benannt. 

Die Berufseinführung endet mit einer Dienstprüfung,
die den Prüfungselementen 3, 4 und 5 (pastoral -
praktische Prüfung, schriftliche Hausarbeit, Abschluss -
kolloquium) der Zweiten Dienstprüfung von
Gemeindeassistentinnen, Gemeindeassistenten, von
Pastoralassistentinnen, Pastoralassistenten entspricht
(siehe „Ordnung der Zweiten Dienstprüfung von Ge-
meindeassistentinnen, Gemeindeassistenten, von 
Pastoralassistentinnen, Pastoralassistenten und Prü-
fungselemente in der Berufseinführung der Seminaris-
ten im Bistum Aachen“ vom 1. April 2022, KIAnz. für die
Diözese Aachen vom 1. Mai 2022, Nr. 51, S. 116). Den
Zeitplan für die Ausbildung legt der Dienstgeber bei Ab-
schluss des Arbeitsvertrages fest. Während der Berufs-
einführung erfolgt eine Qualifizierung, die auf den mit
der jeweiligen Person vereinbarten Kompetenzerwerb
zugeschnitten ist und die die in den Richtlinien für die
zweite Bildungsphase der Priester, Pastoral- und Ge-
meindereferentinnen und -referenten genannten Inhalte
berücksichtigt (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1.
Juli 2021, Nr. 69, S.124). Es erfolgt keine Einbindung in
einen Pastoralkurs. Während der Berufseinführung fin-
den Auswertungsgespräche und Praxisbesuche mit
dem/der Pastoralassistenten/-in, dem/der Mentor/in
und Vertretern/-innen der Hauptabteilung Personal statt.
Es besteht während der Berufseinführung das Angebot
zu Exerzitien, Geistlicher Begleitung und Supervision.
Mit den Absolventen/-innen der Berufseinführung im
Quereinstieg wird vor Ende der Berufseinführung ein
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Übernahmegespräch geführt. Das Gespräch führen Ver-
treter/-innen der Hauptabteilung Personal. Zuvor erstellt
der/die Mentor/-in ein Stellungnahme. Danach wird über
die Bestellung zum Dienst als Pastoralreferent/-in ent-
schieden, für die neben den menschlichen und geistli-
chen Voraussetzungen der erfolgreiche Abschluss der
Berufseinführung (Dienstprüfung) maßgebend ist. 

3. Schlussbestimmungen 
Diese Richtlinien treten zum 1. September 2022 in Kraft
und ergänzen die zum 10. Juni 2021 in Kraft getretenen
Richtlinien für die zweite Bildungsphase der Priester,
Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten
(KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Juli 2021, Nr. 69,
S.124).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 102 Richtlinien des Bistums Aachen 
zum Quereinstieg in den Beruf 
Gemeindereferent/-in  

1. Zugangsvoraussetzungen 
Bewerber/-innen für den Quereinstieg in den Beruf
der/des Gemeindereferentin/-en müssen einen Studien-
abschluss in Pädagogik, im Lehramt (Primarstufe oder
Sekundarstufe I), in Sozialer Arbeit oder Sozialpädago-
gik (Diplom/Staatsexamen oder Bachelor) nachweisen.
Sie müssen in der Regel zehn Jahre den Beruf als Pä-
dagoge/-in, Religionslehrer/-in (Primarstufe oder Sekun-
darstufe I), Sozialarbeiter/-in oder Sozialpädagoge/-in
ausgeübt haben sowie eine mehrjährige qualifizierte eh-
renamtliche Mitarbeit in pastoralen Feldern vorweisen
und über einwandfreie Referenzen verfügen. Weitere
Voraussetzungen sind eine überzeugende personal-so-
ziale Kompetenz, persönliche Spiritualität und Kennt-
nisse des Berufsprofils von Gemeindereferenten/-innen
im Bistum Aachen. 

2. Aufbau des Quereinstiegs
Interessenten/-innen absolvieren ein Bewerbungsver-
fahren bei der Hauptabteilung Personal mit dem Ziel der
Aufnahme in die Berufseinführung zum Gemeinderefe-
renten/ zur Gemeindereferentin. Bei erfolgreicher Be-
werbung wird ein auf maximal vier Jahre befristeter
Arbeitsvertrag als Gemeindeassistent/-in nach den Be-
stimmungen der KAVO zum Zwecke der Ausbildung ge-
schlossen. Es wird ein/e Gemeindereferent/-in als
Mentor/-in benannt. 

Die Berufseinführung endet mit einer Dienstprüfung,
die den Prüfungselementen 3, 4 und 5 (pastoral -
praktische Prüfung, schriftliche Hausarbeit, Abschluss-
kolloquium) der Zweiten Dienstprüfung von
Gemeindeassistentinnen, Gemeindeassistenten, von
Pastoralassistentinnen, Pastoralassistenten entspricht
(siehe „Ordnung der Zweiten Dienstprüfung von Ge-



meindeassistentinnen, Gemeindeassistenten, von Pas-
toralassistentinnen, Pastoralassistenten und Prüfungs-
elemente in der Berufseinführung der Seminaristen im
Bistum Aachen“ vom 1. April 2022, KIAnz. für die Di-
özese Aachen vom 1. Mai 2022, Nr. 51, S. 116). Den
Zeitplan für die Ausbildung legt der Dienstgeber bei Ab-
schluss des Arbeitsvertrages fest. Während der Berufs-
einführung absolvieren die Gemeindeassistenten/-innen
ein Fernstudium entweder an der Katholischen Hoch-
schule in Paderborn im Studiengang „Angewandte
Theologie“ mit dem Abschluss Bachelor oder „Theolo-
gie im Fernkurs“ bei der Domschule Würzburg mit dem
Abschluss der Stufen Grundkurs, Aufbaukurs und Pas-
toraltheologischer Kurs. Der erfolgreiche Abschluss des
Studiengangs entspricht dem Abschluss der Ersten
Dienstprüfung.

Darüber hinaus erfolgt während der Berufseinfüh-
rung eine Qualifizierung, die auf den mit der jeweiligen
Person vereinbarten Kompetenzerwerb zugeschnitten
ist und die die in den Richtlinien für die zweite Bildungs-
phase der Priester, Pastoral- und Gemeindereferentin-
nen und -referenten genannten Inhalte berücksichtigt
(KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Juli 2021, Nr. 69,
S.124). Es erfolgt keine Einbindung in einen Pastoral-
kurs. Während der Berufseinführung finden  Praxisbe-
suche und Auswertungsgespräche mit dem/der
Gemeindeassistenten/-in, dem/der Mentor/in und Ver-
tretern/-innen der Hauptabteilung Personal statt. Es be-
steht während der Berufseinführung das Angebot zu
Exerzitien, geistlicher Begleitung und Supervision. Mit
den Absolventen/-innen der Berufseinführung im Quer-
einstieg wird vor Ende der Berufseinführung ein Über-
nahmegespräch geführt. Das Gespräch führen
Vertreter/-innen der Hauptabteilung Personal. Zuvor er-
stellt der/die Mentor/in ein Stellungnahme. Danach wird
über die Bestellung zum Dienst als Gemeindereferent/-
in entschieden, für die neben den menschlichen und
geistlichen Voraussetzungen der erfolgreiche Abschluss
der Berufseinführung (Dienstprüfung) maßgebend ist. 

3. Schlussbestimmungen 
Diese Richtlinien treten zum 1. September 2022 in Kraft
und ergänzen die zum 10. Juni 2021 in Kraft getretenen
Richtlinien für die zweite Bildungsphase der Priester,
Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten
(KIAnz für die Diözese Aachen vom 1. Juli 2021, Nr. 69,
S.124).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 103 Beschlüsse der Regionalkommission
Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen
Caritasverbandes e. V.

A. Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen
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der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Ca-
ritasverbandes e. V. hat am 5. Juli 2022 folgenden Be-
schluss gefasst:

Änderungen der Anlagen 30 und 14 zu den AVR

I. Der Beschluss der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 30. Juni 2022
zur Ärzte-Tarifrunde, Änderungen in den Anla-
gen 30 und 14 zu den AVR, wird hinsichtlich aller
dort beschlossenen mittleren Werte mit der
Maßgabe übernommen, dass alle dort be-
schlossenen mittleren Werte in derselben Höhe
und zu denselben Zeitpunkten, wie sie in Nr. XI.
des o.g. Beschlusses der Bundeskommission
enthalten sind, als neue Werte für den Bereich
der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen
festgesetzt werden. Als Inkraftsetzungsdatum
im Sinne der Nr. VI. des o.g. Beschlusses der
Bundeskommission (§ 13b Anlage 30 – Einmal-
zahlung für das Jahr 2022) wird der 1. Juli 2022
bestimmt.

II. Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2022 in
Kraft.

B. Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes e. V. hat am 5. Juli 2022 folgenden
Beschluss gefasst:

I. Inkraftsetzung des und Wertefestsetzung zum
Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 AVR

1. Abschnitt I des Teils II der Anlage 7 AVR wird
für die praxisintegrierte Form der Ausbildung
der Heilerziehungspfleger für den Bereich der
Regionalkommission Nordrhein-Westfalen mit
Wirkung vom 1. August 2022 in Kraft gesetzt.
Zur konsekutiven Ausbildungsform findet Ab-
schnitt H des Teils II der Anlage 7 AVR Anwen-
dung.

2. § 3 Abs. 1 des Abschnitts I wird zur Umset-
zung und zur Wertefestsetzung für den Bereich
der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen
mit Wirkung zum 1. August 2022 wie folgt ge-
fasst:
„Dieser Abschnitt findet auf die praxisintegrierte
Form der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
für den Bereich der Regionalkommission Nord-
rhein-Westfalen Anwendung. Für Auszubildende
in praxisintegrierten Ausbildungsgängen im
Sinne dieses Abschnittes finden die Ausbil-
dungsvergütungshöhen nach § 3 Abs. 1 des Ab-
schnittes A des Teils II. der Anlage 7 AVR
Anwendung.“



3. Für den Bereich der Regionalkommission
NRW wird in Abschnitt I des Teils II. der Anlage
7 folgender neuer § 6 angefügt:
„§ 6 Anwendungsbeginn und Übergangsrege-
lung im Bereich der Regionalkommission Nord-
rhein-Westfalen
Die Anwendung nach § 3 Abs. 1 tritt mit 
Wirkung vom 1. August 2022 in Kraft. Der im 
Bereich der Regionalkommission Nordrhein-
Westfalen geltende Abschnitt J tritt mit Ablauf
des 31. Juli 2022 außer Kraft. Für Ausbildungs-
verhältnisse zur praxisintegrierten Ausbildung
der Erzieher, die am 31. Juli 2022 bestanden
haben und für die bislang der Abschnitt J oder
der für den Bereich der Regionalkommission
Nordrhein-Westfalen zuvor geltenden Abschnitt
F angewendet wurde, gilt Abschnitt J bis zum
Abschluss der Ausbildung fort.“

II. Inkrafttreten dieses Beschlusses

Dieser Beschluss tritt am 5. Juli 2022 in Kraft.

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 12. September 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 104 Beschlüsse der Bundeskommission
der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Deutschen Caritasverbandes e. V.

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. hat
auf ihrer Sitzung am 30. Juni 2022 folgende Beschlüsse
gefasst:

A.

Tarifabschluss der Ärztinnen und Ärzte 2022
Änderungen in Anlage 30 und Anlage 14 AVR

I. In § 2 Satz 2 Anlage 30 AVR werden die Wörter „in
Höhe von 27,86 Euro“ durch die Wörter „ab 1. Juli
2022 in Höhe von 28,79 Euro“ ersetzt.

II. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 4 Anlage
30 AVR wie folgt geändert:
1. § 4 Anlage 30 AVR erhält folgende Bezeichnung:

„§ 4 Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie an
Wochenenden“

2. Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4
angefügt:
„(4) 1Abeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Be-
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reitschaftsdienst, Rufbereitschaft) am Wo-
chenende (Freitag ab 21 Uhr bis Montag 5
Uhr) dürfen an höchstens zwei Wochenen-
den im Kalendermonat angeordnet werden.
2Abweichend davon darf je Kalender -
vierteljahr für ein weiteres Wochenende Ar-
beitsleistung angeordnet werden. 3Die
Arbeitsleistung wird jeweils dem Kalender-
monat zugeordnet, in dem sie begonnen
hat. 4Darüber hinaus dürfen weitere 
Arbeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Be-
reitschaftsdienst, Rufbereitschaft) nur an -
geordnet werden, wenn andernfalls eine
Gefährdung der Patientensicherheit droht.
5Wochenenden, an denen gemäß Satz 4
weitere Arbeitsleistung angeordnet wurde,
sind innerhalb der nächsten drei Kalender-
monate als zusätzliche Wochenenden ohne
Arbeitsleistung zu gewähren. 6Dies gilt nicht
für Arbeitsleistungen, die an dem ersten
weiteren Wochenende im Kalenderviertel-
jahr erbracht worden sind. 7Sind nach Satz
5 zu gewährende freie Wochenenden nicht
innerhalb der Frist nach Satz 5 gewährt wor-
den, erhöht sich für die in dieser Zeit er-
brachte Arbeitsleistung bei Vollarbeit das
Entgelt je Stunde um 10 Prozent, bei Be-
reitschaftsdienst die Bewertung des Bereit-
schaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um
10 Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich zum
Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 10
Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 ge-
zahlt. 8Jedenfalls ein freies Wochenende pro
Monat ist zu gewährleisten.“

III. § 6 Anlage 30 AVR wird wie folgt geändert:
1. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 werden in § 6

Absatz 8 Anlage 30 AVR nach Satz 3 folgende
neue Sätze 4 bis 7 eingefügt:
„4Im Kalendermonat sind nicht mehr als 13 Ruf-
bereitschaften zu leisten. 5Darüber hinausge-
hende Rufbereitschaften sind nur zu leisten,
wenn andernfalls eine Gefährdung der Patien-
tensicherheit droht. 6Bei teilzeitbeschäftigten
Ärztinnen und Ärzten ist die Höchstgrenze nach
Satz 4 entsprechend dem Verhältnis ihrer indi-
viduell vereinbarten durchschnittlichen regelmä-
ßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen
und Ärzte zu kürzen. 7Verbleibt bei der Berech-
nung nach Satz 6 ein Bruchteil, der mindestens
einen halben Dienst ergibt, wird er auf einen vol-
len Dienst aufgerundet; Bruchteile von weniger
als einem halben Dienst bleiben unberücksich-
tigt.

Anmerkung zu § 6 Absatz 8 Satz 4:
Eine Rufbereitschaft umfasst maximal die Zeit-
spanne von 24 Stunden.“



Der bisherige Satz 4 wird Satz 8.

2. Mit Wirkung ab dem 1. April 2022 werden die
Anmerkungen zu Absatz 10 Nr. 1 wie folgt ge-
fasst:
a) 1Für kleine Fachabteilungen kann die in Satz

1 genannte Zahl der Bereitschaftsdienste
auf maximal sieben Dienste pro Monat er-
höht werden. 2Darüber hinausgehende Be-
reitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn
andernfalls eine Gefährdung der Patienten-
sicherheit droht. 3Der Zuschlag gem. § 8
Abs. 3 Satz 1 erhöht sich ab mehr als vier
Bereitschaftsdiensten im Kalendermonat für
jede darüber hinaus geleistete Bereit-
schaftsdienststunde um 10,0 Prozent-
punkte. 4Die Ärztinnen und Ärzte, die
innerhalb eines Kalenderhalbjahres monat-
lich im Durchschnitt mehr als vier Bereit-
schaftsdienste leisten, erhalten zusätzlich
pro Kalenderhalbjahr einen Tag Zusatzur-
laub; die Höchsturlaubstage nach § 17 Ab-
satz 5 erhöhen sich jeweils um zwei Tage.
5Absatz 10 Satz 3 findet keine Anwendung. 

b) 1Kleine Fachabteilungen im Sinne dieser Re-
gelung sind nur solche, die unter direkter
Leitung einer Chefärztin, eines Chefarztes
oder einer leitenden Ärztin, eines leitenden
Arztes stehen und in denen fachlich zwin-
gend ein eigener Bereitschaftsdienst orga-
nisiert werden muss; hierunter fallen nicht
(fach-)bereichsübergreifende Dienste und
keine Dienste sogenannter „Bereitschafts-
dienstpools“. 2Kleine Fachabteilungen sind
nur Einheiten mit maximal 7,0 am Bereit-
schaftsdienst teilnehmenden Ärzten (VK-
Werte).

c) 1Voraussetzung für die Anwendung dieser
Regelung ist zum einen eine Dienstverein-
barung mit dem Inhalt, dass diese Regelung
angewandt wird und für welche kleine Fach-
abteilung sie gilt. 2Inhaltliche Veränderungen
der Regelung nach Anmerkung Nr. 1 a) bis
d) zu Absatz 10 sind durch die Dienstverein-
barung nicht möglich. 3Weitere Vorausset-
zung ist die schriftliche Zustimmung der
betroffenen Ärztin, des betroffenen Arztes
gegenüber dem Dienstgeber zur Leistung
der zusätzlichen Bereitschaftsdienste nach
Anmerkung Nr. 1 a) zu Absatz 10. 4Mit der
Zustimmung kann freiwillig eine höhere Zahl
an Bereitschaftsdiensten, als in Absatz a)
Satz 1 festgelegt, vereinbart werden. 5Die
Ärztin, der Arzt kann die Zustimmung nach
Satz 3 sowie die Vereinbarung nach Satz 4
mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich
widerrufen. 6Der Dienstgeber darf eine Ärz-
tin, einen Arzt nicht benachteiligen, weil die
Zustimmung nicht erklärt bzw. eine höhere
Zahl an Bereitschaftsdiensten nicht verein-
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bart oder jeweils widerrufen wird.“
d) Die Regelung nach Anmerkung Nr. 1 zu Ab-

satz 10 ist befristet bis zum 31. Dezember
2025.

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 werden die
Anmerkungen Nr. 1a und 1c zu Absatz 10 wie
folgt gefasst:
„a) 1Für kleine Fachabteilungen kann die in Satz

1 genannte Zahl der Bereitschaftsdienste
auf maximal sieben Dienste pro Monat er-
höht werden. 2Darüber hinausgehende Be-
reitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn
andernfalls eine Gefährdung der Patienten-
sicherheit droht. 3Der Zuschlag gem. § 8
Abs. 3 Satz 1 erhöht sich ab mehr als vier
Bereitschaftsdiensten im Kalendermonat für
jede darüber hinaus geleistete Bereit-
schaftsdienststunde um 10,0 Prozent-
punkte. 4Die Ärztinnen und Ärzte, die
innerhalb eines Kalenderhalbjahres monat-
lich im Durchschnitt mehr als vier Bereit-
schaftsdienste leisten, erhalten zusätzlich
pro Kalenderhalbjahr einen Tag Zusatzur-
laub; die Höchsturlaubstage nach § 17 Ab-
satz 5 erhöhen sich jeweils um zwei Tage. 
5§ 8 Abs. 3 Sätze 3 und 4 bleiben unberück-
sichtigt. 6Auf die in den Sätzen 1, 3 und 4
genannten Zahlen von Bereitschaftsdiens-
ten finden bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen
und Ärzten die Regelungen gemäß § 8 Abs.
3 Sätze 5 und 6 entsprechend Anwendung.“

„c) 1Voraussetzung für die Anwendung dieser
Regelung ist zum einen eine Dienstvereinba-
rung mit dem Inhalt, dass diese Regelung
angewandt wird und für welche kleine Fach-
abteilung sie gilt. 2Inhaltliche Veränderungen
der Regelung nach Anmerkung Nr. 1 a) bis
d) zu Absatz 10 sind durch die Dienstverein-
barung nicht möglich. 3Weitere Vorausset-
zung ist die schriftliche Zustimmung der
betroffenen Ärztin, des betroffenen Arztes
gegenüber dem Dienstgeber zur Leistung
der zusätzlichen Bereitschaftsdienste nach
Anmerkung Nr. 1 a) zu Absatz 10. 4Mit der
Zustimmung kann freiwillig eine höhere Zahl
an Bereitschaftsdiensten, als in Absatz a)
Satz 1 i.V.m. Satz 6 festgelegt, vereinbart
werden. 5Die Ärztin, der Arzt kann die Zu-
stimmung nach Satz 3 sowie die Vereinba-
rung nach Satz 4 mit einer Frist von sechs
Monaten schriftlich widerrufen. 6Der Dienst-
geber darf eine Ärztin, einen Arzt nicht 
benachteiligen, weil die Zustimmung nicht
erklärt bzw. eine höhere Zahl an Bereit-
schaftsdiensten nicht vereinbart oder jeweils
widerrufen wird.“

4. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Ab-



satz 10 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:
„1Bei der Anordnung von Bereitschaftsdiensten
gemäß der Absätze 2 bis 5 hat die Ärztin/der
Arzt grundsätzlich innerhalb eines Kalendermo-
nats nur bis zu vier Bereitschaftsdienste zu leis-
ten. 2Abweichend davon dürfen in einem
Kalendermonat pro Kalendervierteljahr fünf Be-
reitschaftsdienste angeordnet werden, die von
der Ärztin/dem Arzt zu leisten sind. 3Darüber hi-
nausgehende Bereitschaftsdienste sind nur zu
leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der
Patientensicherheit droht. 4Bei teilzeitbeschäf-
tigten Ärztinnen und Ärzten ist die Höchstgrenze
nach Satz 1 entsprechend dem Verhältnis ihrer
individuell vereinbarten durchschnittlichen re-
gelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Ar-
beitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter
Ärztinnen und Ärzte zu kürzen. 5Verbleibt bei der
Berechnung nach Satz 4 ein Bruchteil, der min-
destens einen halben Dienst ergibt, wird er auf
einen vollen Dienst aufgerundet; Bruchteile von
weniger als einem halben Dienst bleiben unbe-
rücksichtigt.“

Die Anmerkungen zu Absatz 10 Nr. 2 werden
wie folgt gefasst:

„1Bereitschaftsdienste bis zu vier Stunden von
Montag 5 Uhr bis Freitag 21 Uhr werden mit 0,5
eines Dienstes gewertet. 2Bei der Teilung von
Wochenenddiensten werden Bereitschafts-
dienste bis zu maximal zwölf Stunden mit 0,5
eines Dienstes gewertet.

5. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Ab-
satz 11 Satz 2 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:
„2Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten,
so erhöht sich die Bewertung des Bereitschafts-
dienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 für jeden
Dienst des zu planenden Folgemonats um 17,5
Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich zum Rufbe-
reitschaftsentgelt ein Zuschlag von 17,5 Prozent
des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 bei jedem Dienst
des zu planenden Folgemonats gezahlt.“

6. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Ab-
satz 11 Satz 5 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:
„5Liegen bei einer notwendigen Dienstplanän-
derung nach Satz 3 zwischen der Dienstplanän-
derung und dem Antritt des Dienstes weniger
als drei Tage, erhöht sich die Bewertung des Be-
reitschaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um
17,5 Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich zum
Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 17,5
Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 gezahlt.“

7. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Ab-
satz 12 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:
„(12) 1Bei vollzeitbeschäftigten Ärztinnen und
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Ärzten, die sowohl Bereitschaftsdienst als
auch Rufbereitschaft leisten, gilt, dass
diese im Kalendermonat
bei einem Bereitschaftsdienst höchstens
noch zu zehn Rufbereitschaften, 
bei zwei Bereitschaftsdiensten höchstens
noch zu sieben Rufbereitschaften, 
bei drei Bereitschaftsdiensten höchstens
noch zu vier Rufbereitschaften und 
bei vier Bereitschaftsdiensten zu keiner
Rufbereitschaft 
sowie
bei bis zu vier Rufbereitschaften höchs-
tens noch zu drei Bereitschaftsdiensten, 
bei bis zu sieben Rufbereitschaften
höchstens noch zu zwei Bereitschafts-
diensten, 
bei bis zu zehn Rufbereitschaften höchs-
tens noch zu einem Bereitschaftsdienst
und 
bei mehr als zehn Rufbereitschaften zu
keinem Bereitschaftsdienst 
herangezogen werden dürfen. 2Bei teil-
zeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten ist
das Verhältnis ihrer individuell vereinbar-
ten durchschnittlichen regelmäßigen Ar-
beitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärz-
tinnen und Ärzte zu berücksichtigen.

Anmerkungen zu Absatz 12 Satz 2:

1. Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und
Ärzten, die sowohl Bereitschaftsdienst als
auch Rufbereitschaft leisten, wird ein Be-
reitschaftsdienst mit 13 Punkten und eine
Rufbereitschaft mit 4 Punkten gewertet.

2. Die zulässige Anzahl gemäß § 6 Abs. 8
Satz 4 und § 6 Abs. 10 Satz 1 gilt dann
als erreicht, wenn die gegenseitige An-
rechnung der Dienste einen Punktwert
entsprechend dem Verhältnis ihrer indivi-
duell vereinbarten durchschnittlichen re-
gelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen
Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäf-
tigter Ärztinnen und Ärzte (52 Punkte) er-
reicht.

3. Ein Rest von bis zu 3 Punkten bleibt hier-
bei unberücksichtigt.“

IV. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 wird § 7 Anlage 30
AVR wie folgt geändert:
1. In Absatz 3 werden nach dem Satz 9 folgende

neue Sätze 10 bis 12 angefügt:
„10Ab der vierzehnten Rufbereitschaft im Kalen-
dermonat erhält die Ärztin/der Arzt zusätzlich
zum Rufbereitschaftsentgelt einen Zuschlag von
10 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3. 11Der
Zuschlag nach Satz 10 erhöht sich nach jeder
weiteren dritten Rufbereitschaft um jeweils wei-



tere 10 Prozentpunkte. 12Teilzeitbeschäftigte
Ärztinnen und Ärzte erhalten den Zuschlag nach
Satz 10 ab Überschreitung der sich aus § 6 Abs.
8 Sätze 6 und 7 ergebenden Anzahl an Rufbe-
reitschaften.

2. Die Anmerkung zu Absatz 3 wird wie folgt er-
gänzt:
„2. Die Regelung in Satz 11 führt dazu, dass der

Zuschlag für die vierzehnte bis sechzehnte
Rufbereitschaft in einem Kalendermonat 10
v.H., die siebzehnte bis neunzehnte Rufbe-
reitschaft 20 v.H. usw. beträgt.“

3. Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4
eingefügt:
„(4) 1Für die Inanspruchnahme in der Zeit zwi-

schen 0 Uhr und 6 Uhr erhält die Ärztin/der
Arzt zusätzlich zu dem Entgelt für Überstun-
den sowie für etwaige Zeitzuschläge nach §
7 Abs. 1 für die von § 7 Abs. 3 Sätze 4 bzw.
6 erfassten Zeiten einen Zuschlag in Höhe
von 50 Prozent des Rufbereitschaftsentgelts
nach § 7 Abs. 3 Satz 5. 2Bei Inanspruchnah-
mezeiten gemäß § 7 Abs. 3 Satz 4 und 6
werden zur Berechnung des Zuschlags
nach Satz 1 abweichend von § 7 Abs. 3 Satz
4 und 6 Inanspruchnahmezeiten in der Zeit
zwischen 0 Uhr und 6 Uhr von unter einer
Stunde auf eine Stunde gerundet; über-
schreitet die Addition der Inanspruchnah-
mezeiten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6
Uhr die Zeitspanne von einer Stunde, findet
keine Rundung statt. 3Der Zuschlag nach
Satz 1 ist auf die im Folgemonat geäußerte
Erklärung der Ärztin/des Arztes hin im Ver-
hältnis 1:1 bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats in Freizeit auszugleichen; Satz 1
der Anmerkung zu § 7 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe d findet entsprechende Anwendung.“

4. Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze
5 und 6.

V. § 8 Anlage 30 AVR wird wie folgt geändert: 
1. § 8 Absatz 2 Satz 1 Anlage 30 AVR wird wie

folgt gefasst (mittlere Werte):
„1Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Be-
reitschaftsdienstes wird ab dem 1. Juli 2022 das
nachstehende Entgelt je Stunde in Euro gezahlt:
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2. In § 8 Absatz 2 Satz 3 Anlage 30 AVR wird das
Datum „30. September 2021“ durch das Datum
„31. Dezember 2022“ ersetzt.

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 werden § 8
Absatz 3 Sätze 4 bis 6 Anlage 30 AVR wie folgt
gefasst:
„4Ist erstmals in einem Kalendervierteljahr in
einem Kalendermonat ein fünfter Bereitschafts-
dienst (§ 6 Abs. 10 Satz 2) angeordnet worden,
erhöht sich die Bewertung für diesen Bereit-
schaftsdienst gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um 10
Prozentpunkte; für weitere Bereitschaftsdienste
in diesem Kalendermonat gilt Satz 3 2. Halbsatz
entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die
Bewertung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 ab dem
sechsten Bereitschaftsdienst um 10 Prozent-
punkte erhöht; dieser Zuschlag erhöht sich bei
jedem weiteren Bereitschaftsdienst um weitere
10 Prozentpunkte. 5Bei teilzeitbeschäftigten Ärz-
tinnen und Ärzten verringert sich die Zahl der
Bereitschaftsdienste nach den Sätzen 3 und 4
entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell
vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit ver-
gleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und
Ärzte. 6Verbleibt bei der Berechnung nach Satz
5 ein Bruchteil, der mindestens einen halben
Dienst ergibt, wird er auf einen vollen Dienst auf-
gerundet; Bruchteile von weniger als einem hal-
ben Dienst bleiben unberücksichtigt.“

VI. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 wird § 13b Anlage
30 AVR wie folgt neu gefasst:

„§ 13b Einmalzahlung für das Jahr 2022

1Ärztinnen und Ärzte erhalten eine Einmalzahlung,
die innerhalb von drei Monaten nach dem Monat
des Inkrafttretens durch Beschluss der jeweiligen
Regionalkommission ausgezahlt wird. 2Die Höhe
des Auszahlungsbetrages an die einzelne Ärztin/den
einzelnen Arzt berechnet sich nach der Formel:

Höhe der Auszahlung = X – Y

X = individuelles Tabellenentgelt nach Anhang A der
Anlage 30 AVR n. F., das an die einzelne Ärztin/den
einzelnen Arzt in den Monaten Oktober 2021 bis
einschließlich dem Monat vor dem Monat des In-
krafttretens durch Beschluss der jeweiligen Regio-
nalkommission auszuzahlen gewesen wäre, wenn
Anhang A der Anlage 30 AVR in der durch die von
der jeweiligen Regionalkommission im Rahmen der
ihr zustehenden Kompetenz beschlossenen Fas-
sung bereits ab Oktober 2021 gegolten hätten.

Y = tatsächlich an die einzelne Ärztin/den einzelnen
Arzt in den Monaten Oktober 2021 bis einschließlich
dem Monat vor dem Monat des Inkrafttretens durch

EG Stufe 
1

Stufe 
2

Stufe 
3

Stufe 
4

Stufe 
5

Stufe 
6

I 31,26 31,26 32,44 32,44 33,63 33,63
II 37,17 37,17 38,35 38,35 39,55 39,55
III 40,13 40,13 41,31
IV 43,67 43,67“



Beschluss der jeweiligen Regionalkommission aus-
gezahltes individuelles Tabellenentgelt nach Anhang
A der Anlage 30 AVR a. F.

Der Auszahlungsbetrag (X – Y) erhöht sich um wei-
tere 50 Euro für Ärztinnen und Ärzte, die im Zeit-
raum für die Berechnung der Höhe der Auszahlung
(X – Y) wenigstens einen Bereitschaftsdienst geleis-
tet haben, um weitere 30 Euro für Ärztinnen und
Ärzte, die im selben Zeitraum wenigstens einen Ein-
satz im Rettungsdienst geleistet haben, sowie um
weitere 20 Euro für Ärztinnen und Ärzte, an die im
selben Zeitraum Über- oder Mehrarbeitsstunden
ausgezahlt wurden, d.h. um maximal 100 Euro.“

VII. § 17 wird wie folgt geändert:
1. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird Absatz

4 Satz 1 wie folgt gefasst:
„1Die Ärztin/der Arzt erhält für die Zeit der Be-
reitschaftsdienste in den Nachtstunden (§ 5
Abs. 3) einen Zusatzurlaub in Höhe von einem
Arbeitstag pro Kalenderjahr, sofern mindestens
144 Stunden der Bereitschaftsdienste kalender-
jährlich in die Zeit zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr 
fallen, sowie von zwei Arbeitstagen pro Kalen-
derjahr, sofern mindestens 288 Stunden der Be-
reitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit
zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr fallen.“
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2. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird Absatz
5 wie folgt geändert:
Die Angabe „35“ wird durch die Angabe „36“
und die Angabe „36“ jeweils durch die Angabe
„37“ ersetzt.

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird nach
Absatz 4 folgender neuer Absatz 5 eingefügt:
„(5) 1Vollzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte,

die mehr als 29 Bereitschaftsdienste im Ka-
lenderhalbjahr geleistet haben, erhalten
einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 2Absatz 4
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.“

4. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird der
bisherige Absatz 5 zu Absatz 6 und wie folgt ge-
ändert: Das Wort „sechs“ wird durch das Wort
„acht“ ersetzt; die Angabe „36“ wird durch die
Angabe „38“ und die Angabe „37“ jeweils durch
die Angabe „39“ ersetzt.

5. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird der
bisherige Absatz 6 zu Absatz 7.

VIII.Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird folgender
neuer § 20 eingeführt:
„§ 20 Kosten des Heilberufsausweises

Der Dienstgeber übernimmt die Kosten für den elek-
tronischen Heilberufsausweis (eHBA) für Ärztinnen
und Ärzte.“

IX. Anhang A der Anlage 30 wird wie folgt gefasst (mitt-
lere Werte):

„Tabelle AVR Ärztinnen und Ärzte (monatlich in Euro) gültig ab 1. Juli 2022

Entgeltgruppe
Grundentgelt Entgeltstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 4.852,02 5.127,08 5.323,50 5.663,98 6.069,96 6.236,95

II 6.403,90 6.940,83 7.412,30 7.687,33 7.955,76 8.224,22

III 8.021,27 8.492,71 9.167,18 – – –

IV 9.435,59 10.110,10 – – – –“



X. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird § 3 Abs. 2
der Anlage 14 AVR wie folgt neu gefasst:
„(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 beträgt der Ur-
laub für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Gel-
tungsbereich der Anlage 30 fallen, 31 Arbeitstage.“

XI. Die vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung
zum 1. Juli 2022 in Kraft. Abweichend von Satz 1
treten die Ziffern II, III Nummern 3 bis 7, V Nummer
3 sowie VII Nummern 3 und 4 ab dem 1. Januar
2023 in Kraft. Die Nummer 2 der Ziffer III tritt zum 
1. April 2022 in Kraft. Die Ziffer VII Nummern 1 und
2, Ziffer VIII und Ziffer X treten zum 1. Januar 2022
in Kraft.

XII. Die mittleren Werte sind bis zum 31. Dezember 2022
befristet. Von der Befristung ausgenommen ist der
mittlere Wert nach Ziffer X. 

XIII.Sollten sich aus den zurzeit stattfindenden Redak-
tionsverhandlungen zum TV-Ärzte/VKA noch Verän-
derungen ergeben, werden diese für die Anlage 30
AVR entsprechend durch Beschluss der Bundes-
kommission übernommen. 

B.

Abtretungsverbot für Versorgungsansprüche Anlage 8
AVR

I. In Anlage 8 AVR wird in den einleitenden Abschnitt
„Grundsatz der Versorgung für Alter und Invalidität“
ein neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die aus der Anwendung dieser Anlage und dem
Beschluss der Zentral-KODA zur Entgeltumwand-
lung vom 15. April 2002 in der jeweils geltenden
Fassung entstehenden Versorgungsansprüche
gegen die die Versorgung durchführenden Versor-
gungsträger und den Dienstgeber können nicht 
abgetreten werden. Sehen die Regelungen nach
Satz 1 oder die den Versorgungsverhältnissen durch
die Versorgungsträger zugrunde gelegten Vertrags-
bedingungen ausdrücklich eine Abtretbarkeit der
Versorgungsansprüche vor, gelten für die Abtretbar-
keit die dort getroffenen Regelungen.“

Die bisherige Regelung des einleitenden Abschnit-
tes der Anlage 8 AVR wird zu deren Absatz 1.

II. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2022 in Kraft. 

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 12. September 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen
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Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 105 Allgemeines Ausführungsdekret zum
Promulgationsgesetz

Gemäß des Promulgationsgesetzes des Bistums 
Aachen in seiner jeweils geltenden Fassung ist der
Kirchliche Anzeiger für die Diözese Aachen das Promul-
gationsorgan für die Diözese Aachen und Publikations-
medium für kirchenamtliche Mitteilungen der Diözese
Aachen. Gesetze und Gesetzen gleichgestellte Normen
werden durch Veröffentlichung im Kirchlichen Anzeiger
der Diözese Aachen promulgiert. Der Kirchliche Anzei-
ger erscheint in der Regel in zwölf Ausgaben im Jahr. 

Ab 1. Januar 2023 wird der Kirchliche Anzeiger für die
Diözese Aachen digital auf der Internetseite des Bis-
tums Aachen (Dateipfad zum Erlasszeitpunkt dieses De-
kretes:  www.bistum-aachen.de/amtsblatt) abruf- und
ausdruckbar sein. 

Die Bezieherinnen und Bezieher, die über eine E-Mail-
Adresse mit Bistumskennung (...@bistum-aachen.de)
verfügen, werden per Newsletter über die erschienene
Neuausgabe des Kirchlichen Anzeigers informiert. Fer-
ner kann sich jede(r) Interessierte kostenfrei zu diesem
Newsletter anmelden und darüber auf die jeweilige Aus-
gabe in elektronischer Form unmittelbar zugreifen. Die
Anmeldung zum Newsletter „Kirchlicher Anzeiger für die
Diözese Aachen“ ist seit dem 1. September 2022 auf
der Seite www.bistum-aachen.de/amtsblatt möglich.

Die Druckausgabe kann weiterhin auf dem Postweg be-
zogen werden gegen einen jährlichen Betrag von 35
Euro bei dem Dienstleiter wbv-Media-Verlag. Die Be-
stellung erfolgt seitens der Bezieherinnen und Bezieher
direkt postalisch bei wbv-Media, Auf dem Esch 4,
33619 Bielefeld, telefonisch: 0521/91101-12 oder per
E-Mail: service@wbv.de. 

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 wird angeordnet: 

§ 1 
Zum Zwecke kirchenamtlich öffentlicher Bekanntgabe
der legitimen Ausübung bzw. Wahrnehmung von Äm-
tern und Diensten sowie sonstigen Befugnissen in der
Kirche werden im Kirchlichen Anzeiger für die Diözese
Aachen sowohl in den gedruckten Originalexemplaren
als auch in seiner digitalen Fassung folgende personen-
bezogene Daten kirchlicher Amtsträger bzw. Beauftrag-
ten jeweils mit Namen, Vornamen, Amts- bzw.
Dienstbezeichnung und ggf. Dienstort veröffentlicht:
Weihen, 
Beauftragungen,
Ernennungen,
Verlängerung von Ernennungen,
Entpflichtungen,
Versetzungen,



Freistellungen für besondere Aufgaben,
Eintritte in den Ruhestand,
Ausscheiden aus dem Amt,
Sterbefälle.

§ 2
Der Kirchliche Anzeiger für die Diözese Aachen wird in
zwei Originalexemplaren auf Papier gedruckt, gesiegelt
und in der Kanzlei der Kurie bzw. im Justitiariat aufbe-
wahrt. Rechtsverbindlich ist der Text dieser gesiegelten
Ausgaben des Kirchlichen Anzeigers.

§ 3
Jede Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers für die Diözese
Aachen wird am Tag ihres Erscheinens auf der Internet-
seite www.bistum-aachen.de/amtsblatt veröffentlicht.

§ 4
Dieses allgemeine Ausführungsdekret tritt am 1. De-
zember 2022 in Kraft.

Aachen, 15. September 2022 

Dr. Andreas Frick
Generalvikar

Nr. 106 Richtlinie für die Budgetaufstellung
2023 für die Kirchengemeinden und
Kirchengemeindeverbände im Bistum
Aachen

1. Allgemeine Budgetgrundsätze

1.1.Wirtschaftlichkeitsgrundsatz

Das Budget ist so zu planen und zu führen, dass die
stetige Erfüllung der kirchengemeindlichen Aufga-
ben gesichert ist. Hierbei ist den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Sparsamkeit Rech-
nung zu tragen.

1.2.Vollständigkeitsgrundsatz

Das Budget soll alle im Geschäftsjahr voraussicht-
lich anfallenden Erlöse und entstehenden Kosten
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit enthalten. Die
Erlöse und Kosten sind in voller Höhe und getrennt
voneinander den Aufgabenbereichen der Kirchen-
gemeinden/Kirchengemeindeverbänden zuzuord-
nen. Erlöse, die unmittelbar dem Substanzkapital
oder einer Vermögensbindung zugeführt werden
müssen, sind nicht zu budgetieren, da sie nicht zur
Deckung der Kosten zur Verfügung stehen. Eine 
genehmigte Verwendung der Mittel wird in der Fi-
nanzplanung durch die Entnahme aus dem Sub-
stanzkapital/der Vermögensbindung dargestellt. 
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1.3.Liquiditätssicherung

Die Liquidität für die laufende Aufgabenerfüllung
einschließlich der Finanzierung der Instandhaltun-
gen und Investitionen ist sicherzustellen.

2. Genehmigung des Budgets

Das Budget bedarf der Genehmigung des Bischöf-
lichen Generalvikariats. 

Das Gesamtbudget soll grundsätzlich in jedem Ge-
schäftsjahr ausgeglichen sein. Es ist ausgeglichen,
wenn der Gesamtbetrag der Erlöse die Höhe des
Gesamtbetrages der Kosten erreicht. 

Das Budget ist genehmigungsfähig, wenn einer der
nachfolgenden Tatbestände zutrifft: 

– Das Jahresergebnis ist mindestens ausgegli-
chen.

– Das defizitäre Jahresergebnis wird durch einma-
lige Effekte, wie zum Beispiel den Eigenanteil an
einer außerordentlichen Instandhaltungsmaß-
nahme, verursacht. 

– Das strukturelle Defizit mit Auswirkung auf die
wirtschaftliche Solidität kann durch verfügbare
Mittel ausgeglichen werden. 
Dabei ist schlüssig und detailliert darzulegen,
welche Maßnahmen zur Beseitigung des Defi-
zits geplant sind und wie ihre Umsetzung in
einer Phase der wirtschaftlichen Konsolidierung
erreicht werden soll, damit in den Folgejahren
wieder ein ausgeglichenes Budget erreicht wer-
den kann.

3. Bestandteile des Budget

Das Budget besteht aus der Budgetplanung und
der Finanzplanung. Das Budget ist das zentrale 
Planungsinstrument im kirchengemeindlichen
Rechnungswesen. Es ist Grundlage für die Bewirt-
schaftung und somit der Steuerung von Kirchenge-
meinden und Kirchengemeindeverbänden. 

3.1.Budgetplanung / Finanzplanung

Die Budgetplanung und die Finanzplanung sind mit
der Software TN Planning zu erstellen. Das Jahres-
ergebnis des Budgets ist der Ergebnisübersicht zu
entnehmen. Der Workflow-Status im Programm
muss zum Zeitpunkt der Einreichung auf „Prüfung“
stehen.

3.2.Erläuterungen und weitere Unterlagen

Die Budget- und die Finanzplanung sind zu erläu-
tern. 
Zum Einen sind wesentliche Abweichungen zu den
Werten der Vorjahre bei Erhöhung der Erträge oder



Verringerung der Aufwendungen zu erläutern. 
Zum Anderen sind folgenden Positionen zu erläu-
tern, sofern sie angesetzt wurden: 

Budgetplanung:
– Zuschüsse der öffentlichen Hand,
– Zuweisungen des Bistums (ausgenommen der

Schlüsselzuweisung und Zuweisungen für die
Tageseinrichtungen für Kinder und der Jugend-
einrichtungen),

– Zuschüsse von Dritten,
– Umlagen an den / vom Kirchengemeindever-

band
– Personalkosten
– Instandhaltungsaufwand.
Finanzplanung:
– Korrekturen bei der Herleitung des Anfangsbe-

standes
– Einstellungen in / Entnahmen aus Vermögens-

bindungen (ohne Instandhaltung Ebene KTR)
– Investitionstätigkeit
– Einzahlung d. Entnahme Fondsmittel/Vermö-

gensbindung Ebene KTR

Die in Comap hinterlegte Mustererläuterungen sind
zu verwenden.

Für folgenden Positionen sind die entsprechenden
Auswertungen beizufügen, sofern sie budgetiert
wurden:
– Abschreibungen (Datev Anlagebuchführung →

Simulation → Afa-Vorschau → Summenblatt nach
FiBu-Konten sortiert),

– Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Datev
Anlagebuchführung → Förderverzeichnis),

– Instandhaltungsmaßnahmen über mehrere
Jahre (Arbeitshilfe jahresübergreifende Instand-
haltungsmaßnahmen)

Die Erläuterungen sind grundsätzlich in der Budget-
planung über das Symbol „? → Notiz“ in TN-Plan-
ning anzuhängen. 

Im Rahmen des Prüfungsprozesses zieht das Bi-
schöfliche Generalvikariat die laufende Buchhaltung
zur Validierung der budgetierten Ansätze heran und
kann bei Bedarf weiterführende Erläuterungen und
Unterlagen anfordern.

4. Hinweise zu möglichen Risiken

Alle nicht im Budget erfassbaren Risiken, die sich
aus den Aktivitäten der Kirchengemeinde/des Kir-
chengemeindeverbandes ergeben können, sind zu
beschreiben und zu erläutern. Dazu gehören ins Be-
sondere die Verpflichtungen aus der Trägerschaft
eines Sondervermögens (z.B. unzureichende Aus-
lastung des Altenheims).
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5. Verwendbarkeit des budgetierten Jahresergebnis-
ses

Sofern Einrichtungen (z.B. Tageseinrichtungen für
Kinder, offene Jugendeinrichtungen, Friedhöfe etc.)
einen positiven Beitrag zum Jahresergebnis leisten,
der einer Vermögensbindung unterliegt, ist zu be-
achten, dass diese Mittel im laufenden Budgetjahr
nicht zum Ausgleich eines Defizits anderer Kosten-
träger verwendet werden dürfen.

6. Frist und Form zur Einreichung

Das vom Kirchenvorstand / der Verbandsvertre-
tung / Verbandsversammlung beschlossene Budget
ist dem Bischöflichen Generalvikariat, Abt. 4.2 –
Vermögen Kirchengemeinden – Fachbereich Finan-
zen, spätestens bis 31. Dezember 2022 zur Prüfung
und Genehmigung vorzulegen. 

Sofern das Budget nicht fristgemäß vorgelegt wird,
können Auszahlungen von bewilligten Zuweisungen
und/oder Bewilligungen von Zuweisungen ausge-
setzt werden.

Die Vorlage erfolgt in elektronischer Form, durch
Einstellen der Budgetdaten in TN Planning. Des
Weiteren sind der Beschluss des Budgets durch
den Kirchenvorstand / die Verbandsvertretung / Ver-
bandsversammlung sowie die 'Ergebnisübersicht'
des Budgets 2023 bzw. die 'Ergebnisübersicht nach
Bereichen' bei Kirchengemeinden und Kirchenge-
meindeverbände mit „Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche“ der Abt. 4.2 vorzulegen. Die Vorlage
kann in Papierform oder elektronisch an das Mail-
postfach budget@bistum-aachen.de erfolgen.

Im Beschluss ist mit folgendem Text auf die Ergeb-
nisübersicht Bezug zu nehmen: 

„Der Kirchenvorstand/die Verbandsvertretung/die
Verbandsversammlung beschließt das Budget 2023
auf der Grundlage der beiliegenden Ergebnisüber-
sicht vom … mit einem Jahresergebnis von … € “.

Bei einem defizitären Jahresergebnis bzw. bei Defi-
ziten der „Einrichtungen für Kinder und Jugendli-
che“ ist im Beschluss gemäß Punkt 2 zu erläutern,
wie das Defizit ausgeglichen werden soll.

7. Öffentliche Auslegung des Budgets

Rechtsgrundlage ist § 10 Abs. 3 des Gesetzes über
die Verwaltung des katholischen Kirchenvermö-
gens. Im Übrigen gilt die nach § 21 des Gesetzes
zur Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens
im Benehmen mit der Staatsbehörde erlassenen
Geschäftsanweisung, hier die Artikel 16 und 23 (Di-
özesanstatuten Band 3, S. 848 ff.).



Das vom Kirchenvorstand bzw. der Verbandsvertre-
tung beschlossene und vom Generalvikariat Aachen
genehmigte Budget ist nach vorheriger öffentlicher
Bekanntmachung zur Einsicht offen zu legen. 

Spätestens in den Gottesdiensten eines Sonntags
(einschließlich des Vorabends) vor Beginn der Aus-
legung am darauf folgenden Montag ist in der Pfarr-
kirche und allen zur Kirchengemeinde bzw. dem
Kirchengemeindeverband gehörenden Filialkirchen
durch Proklamandum und durch Aushang in oder
an den Kirchen auf die Auslegung hinzuweisen. In
der Bekanntmachung sind einschließlich der Zu-
gangszeiten der Ort und die Dauer der Auslegung
anzugeben. Der Aushang ist erst nach Ablauf der
Auslegungszeit abzunehmen.

Auszulegen sind:

– Der kirchenaufsichtlich genehmigte Beschluss
des Kirchenvorstandes / der Verbandsvertre-
tung / Verbandsversammlung,

– die Ergebnisübersicht,
– die Primärkostenübersicht mit Anteilen.

Die Ergebnisübersicht und die Primärkostenüber-
sicht sind durch die jeweilige Unterschrift der Vor-
sitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden
und zwei weiterer Kirchenvorsteher unter Beidrü-
ckung des Siegels als Erklärung des Kirchenvor-
standes auszuweisen.

Für Kirchengemeindeverbände findet gemäß § 27
des Gesetzes über die Verwaltung des katholischen
Kirchenvermögens § 10 Abs. 3 dieses Gesetzes
entsprechende Anwendung.

8. Budgetplanung / Finanzplanung

Bei der Budgetplanung sind neben den allgemeinen
Regelungen der Ziffern 1 bis 7 die nachfolgenden
Regelungen zu beachten.

8.1.Kollekten und Spenden

Kollekten und Spenden ohne Zweckbindung sind
auf dem inhaltlichen Kostenträger der Kultstätte zu
budgetieren.

Zweckgebundene Spenden/Kollekten (z.B. für Ta-
geseinrichtungen für Kinder) sind auf dem entspre-
chenden Kostenträger des Zwecks anzusetzen. 

Zweckgebundene Spenden/Kollekten sind nicht zu
budgetieren, wenn ihre Verwendung erst in Folge-
jahren erfolgt. Werden Aufwendungen für den
Zweck der zweckgebundenen Spenden/Kollekten
der Vorjahre im Budget geplant, kann der Ertrag
max. in Höhe des budgetierten Aufwands angesetzt
werden.
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8.2.Zuschüsse der öffentlichen Hand

Die Zuschüsse der öffentlichen Hand für die Kinder-
und Jugendeinrichtungen sind kostenträgerspezi-
fisch auf den Konten analog zu den Verwendungs-
nachweisen für KIBIZ und WOKJA anzusetzen.

8.3.Zuweisung von kirchlichen Stellen

– Die Zins- und Pachterträge der Pfarr- und Vika-
riefonds sind zu 90% an das Bistum abzufüh-
ren. Zur Vereinfachung erfolgt eine Verrechnung
mit der Schlüsselzuweisung. Der für die Ver-
rechnung zu Grunde liegende Zinssatz für 2023
beträgt 0,1%. Berechnungsgrundlage ist das Fi-
nanzvermögen der Pfarr- und Vikariefonds,
wobei nur deren Substanzkapital berücksichtigt
wird. Die Zinserträge werden im Bericht „An-
rechnungsbeträge Zinsen Personalfonds“ als
Vorschlagswert angezeigt. Bei Übereinstim-
mung ist dieser Wert in die Spalte „Zinsertrag
Plan 2023“ einzutragen. Bei Abweichungen der
Finanzmittel gegenüber dem Vorjahr ist der ma-
nuell errechnete Zinsertrag einzutragen. Es ist
zu erläutern, woraus die Abweichung resultiert.
Dieses Verfahren gilt auch bei den „Anrech-
nungsbeträgen Pachten und Erbbauzinsen der
Personalfonds“.

– Die Zuschüsse zu den Sach- und Arbeitsmitteln
für Priester, Ständige Diakone im Hauptberuf,
Pastoral- und Gemeindereferenten sind auf dem
Konto 5 522 100 „Zuschüsse zur Finanzierung
laufender Aufwendungen spezifisch“ entweder
mit dem Kostenträger „Erlöse zur Deckung der
Fixkosten in der Kirchengemeinde“ (21xx9901)
oder sofern vorhanden dem Kostenträger 
„Pastoral-/Gemeindereferenten u. Diakone“
(21xx0640) zu budgetieren. Die Zuschüsse für
die Nutzungsentschädigung sind auf dem Konto
5 550 990 „sonstige Erträge aus Vermietung und
Verpachtung“ und dem Gebäudekostenträger,
in dem sich der Dienstraum befindet, zu budge-
tieren.

8.4.Erlöse und Aufwendungen der Begräbnisstätten

– Die Gruftgebühren werden für die Dauer der Ru-
hefrist gezahlt und sind über diesen Zeitraum
hinweg abzugrenzen. Auf dem Konto 5 550 600
„Erträge aus Begräbnisstätten“ ist nur der peri-
odengerechte Anteil der Gruftgebühren zu bud-
getieren.

– Die Berechnung der Auflösung des PRAP ist
den Budgetunterlagen beizufügen.

– Alle weiteren Erträge, die im Rahmen von 
Bestattungen anfallen, sind auf dem Konto 
5 542 600 „Sonst. Erträge“ anzusetzen.

Im Einzelfall sind auf Basis einer mit dem Bischöfli-
chen Generalvikariat getroffenen Vereinbarung Aus-



nahmeregelungen zulässig.

8.5.Personalkosten

Der Ansatz der Personalkosten muss kostenträger-
spezifisch erfolgen. Dabei sind alle zu erwartenden
Aufwendungen (Gehälter aus der Personalkosten-
hochrechnung, Berufsgenossenschaftsbeiträge,
Aufwand für Fortbildungen, Finanzierungsbeitrag an
die KZVK, Schwerbehindertenabgabe usw.) zu be-
rücksichtigen.

8.6. Instandhaltungen

Alle Instandhaltungsmaßnahmen sind in der Bud-
getplanung kostenträgerspezifisch anzusetzen. So-
fern die Instandhaltungsmaßnahmen über mehrere
Jahre laufen und besondere Zuschüsse gewährt
werden (vom Bistum, der öffentlichen Hand oder
Dritten), sind diese Zuschüsse anteilig der Gesamt-
finanzierung nur maximal in Höhe der geplanten
Aufwendungen für das lfd. Jahr zu budgetieren. In
der Finanzplanung sind alle Instandhaltungsmaß-
nahmen, die nicht zum laufenden Instandhaltungs-
aufwand gehören, in der Position „Instandhaltung
Ebene KTR“, anzusetzen. 

Investitionen sind in der Budgetplanung nicht anzu-
setzen. Die Berücksichtigung erfolgt über die an -
teilige Abschreibung und den Ansatz in der
Finanzplanung.

Grundsätzlich sind in der Budget- und Finanzpla-
nung nur Maßnahmen anzusetzen, die in den 
Planungsperioden voraussichtlich durchgeführt
werden. Maßnahmen, für die noch kein Zeitfenster
zur Durchführung feststeht bzw. deren Finanzierung
nicht gesichert ist, sollten nicht angesetzt werden.

Sofern Instandhaltungs-/Investitionsmaßnahmen,
die seit 2018 kirchenaufsichtlich genehmigt, aber
bisher nicht begonnen wurden, in den Planjahren
2023–2025 nicht ausgeführt werden, ist dies anzu-
geben.

8.7. Allgemeine Hinweise

Übrige sonstige Erlöse, kalkulatorische sowie peri-
odenfremde Erträge und Aufwendungen sind
grundsätzlich nicht zu budgetieren.
Die Vorgaben des Kontierungshandbuchs und die
Richtlinie zur Buch- und Kassenführung (Comap →
Themen → Finanzen → Kirchengemeindl. Rech-
nungswesen → Buchhaltung) sind zu beachten. 
Aktualisierte Arbeitshilfen und Hinweise zur Budge-
tierung sind in Comap → Themen → Finanzen → Kir-
chengemeindl. Rechnungswesen → Budget →
Information & Hilfe hinterlegt.

9. Die Vorstehende Richtlinie tritt zum 1. Oktober 2022
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in Kraft. Die Ordnung vom 30. Juni 2021 (KlAnz. für
die Diözese Aachen vom 1. September 2021, Nr. 89,
S.149ff) wird hiermit außer Kraft gesetzt.

Aachen, 22. August 2022
Dr. Andreas Frick,

Generalvikar

Nr. 107 Hinweise zur Durchführung der 
Diaspora-Aktion 2022

Die Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus Christus
sowie mit den Schwestern und Brüdern im Glauben ist
das Fundament und das Ziel für ein gelingendes Christ-
sein. Darauf verweist die diesjährige Diaspora-Aktion
des Bonifatiuswerkes. Sie steht unter dem Leitwort „Mit
DIR zum WIR.“.

In den Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutsch-
lands, Nordeuropas und des Baltikums, in denen die
große Mehrheit oft anders- oder nichtgläubig ist, leben
katholische Christinnen und Christen ihren Glauben viel-
fach unter schwierigen Bedingungen. Das Bonifatius-
werk unterstützt unsere Glaubensgeschwister in der
Diaspora sowie missionarische Initiativen in ganz
Deutschland dabei mit jährlich etwa 800 Projekten und
ermöglicht so auf vielfältige Weise die Erfahrung von
Gemeinschaft. 

Eröffnung der Diaspora-Aktion
Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion findet
am Sonntag, 6. November 2022, um 10.00 Uhr in der
Domkirche St. Maria und St. Stephan zu Speyer mit
einem feierlichen Pontifikalamt und internationalen Gäs-
ten sowie Vertreterinnen und Vertretern aus deutschen
Diözesen statt. Hauptzelebrant ist der Speyerer Bischof
Dr. Karl-Heinz Wiesemann.

Diaspora-Kollekte
Die Diaspora-Kollekte wird am Sonntag, 20. November
2022, in allen Gottesdiensten einschließlich der Vor-
abendmessen gehalten. Das jeweilige Generalvikariat
überweist die Spenden, einschließlich der später einge-
gangenen Gelder, an das Bonifatiuswerk der deutschen
Katholiken. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe
soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug weiter-
geleitet werden. Die Verwendung der Kollekte ist 
ausschließlich für die Arbeit des Bonifatiuswerkes be-
stimmt. Das Bonifatiuswerk ist seinen Spenderinnen
und Spendern gegenüber dankbar, transparent und re-
chenschaftspflichtig.

Diaspora-Aktion in den Gemeinden
Ende August 2022 erhalten alle Priester, Diakone, Pas-
toral- und Gemeindereferenten eine Aktionsmappe mit
Ideen zur Gestaltung einer Eucharistiefeier, eines Fami-
liengottesdienstes und einer Wort-Gottes-Feier sowie
Impulsen zum Leitwort „Mit DIR zum WIR.“. Mitte Sep-
tember 2022 wird allen Gemeinden ein Materialpaket



zur Gestaltung des Diaspora-Sonntags (Plakate, Kollek-
tenaufsteller sowie vorbestellte Pfarrbriefmäntel und
Spendentüten) zugeschickt. Weitere Materialien können
bestellt werden und stehen zum Download zur Verfü-
gung. Bitte hängen Sie die Aktionsplakate gut sichtbar
in Ihrer Gemeinde auf. 

Samstag/Sonntag, 12./13. November 2022
Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe
zum Diaspora-Sonntag in allen Gottesdiensten und ver-
teilen Sie die Spendentüten zum Diaspora-Sonntag.

Diaspora-Sonntag, 19./20. November 2022
Bitte legen Sie die restlichen Spendentüten in den Kir-
chenbänken aus. Anregende Impulse zur Gestaltung
des Gottesdienstes und für die Pastoral geben das Got-
tesdienstimpuls- sowie das Themenheft, die alle Ge-
meinden bereits Mitte September erhalten haben und
die als Download unter www.bonifatiuswerk.de/dias-
pora-aktion abrufbar sind. 

Weisen Sie bitte auf die Diaspora-Kollekte und auf
die Online-Spendenmöglichkeit
(www.bonifatiuswerk.de/spenden) in allen Gottesdiens-
ten einschließlich der Vorabendmessen sowie im Pfarr-
brief oder auf der Homepage hin.

Samstag/Sonntag, 26./27. November 2022
Bitte geben Sie das Kollektenergebnis bekannt und ver-
binden Sie dies mit einem Wort des Dankes an die
ganze Gemeinde.

Informationen und Kontakt für die Nachbestellung
Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf
www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion. Bestellungen
richten Sie bitte per Mail an 
bestellungen@bonifatiuswerk.de, telefonisch an 
F. (05 25 1)  29 96 94 oder per Fax an 
(05 25 1) 29 96 88.

Nr. 108 Weltmissionssonntag – Christsein in
der Großstadt am Beispiel Nairobis

Die missio-Aktion zum Weltmissionssonntag am 
23. Oktober 2022 nimmt die Herausforderungen für die
Kirche infolge von Abwanderung und Urbanisierung in
Kenia in den Blick. Mit etwa 7,5 Millionen Einwohnern
im Großraum steht die rasant wachsende ostafrikani-
sche Metropole Nairobi an der Schwelle zur Megacity.
Täglich strömen Menschen aus dem Umfeld in die
Stadt, in der Hoffnung auf Arbeit und eine bessere Zu-
kunft. Rund 60 Prozent der Stadtbevölkerung Nairobis
leben in mehreren großen Slums auf nur sechs Prozent
der Stadtfläche. Darum räumt die kenianische Bischofs-
konferenz der Bildung kleiner christlichen Gemeinschaf-
ten seit Jahren eine hohe pastorale Priorität ein.

Die missio-Aktion 2022 steht unter dem Leitwort
„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ (Jer 29,11).
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Die Worte des Propheten an die Exilierten in Babylonien
erzählen davon, dass auch unter schwierigen Bedingun-
gen in der Fremde etwas Neues entstehen kann.

Der diözesane Gottesdienst wird in diesem Jahr am
23. Oktober 2022 um 19 Uhr mit der Katholischen
Hochschulgemeinde (KHG) in der Citykirche St. Niko-
laus, An der Nikolauskirche 3, 52062 Aachen, in der
Hochschulmesse gefeiert. Am Abend spielt die KHG-
Band.

Dem Gottesdienst vorstehen wird der diesjährige
missio-Gast, der Generalsekretär der AMECEA Rev. Fr.
Anthony Makunde. Konzelebranten der Gemeinde sind
Pater Philip Ojibo Ochoche (CSSp) und Domvikar Pfr.
Matthias Fritz, Leiter der KHG und Hochschulpfarrer, die
die internationalen Messen feiern. Im Anschluss sind
alle eingeladen zur Begegnung mit Austausch im Chico
Mendes, Pontstraße 74-76, 52062 Aachen.

Nähere Auskünfte erteilt das Bischöfliche General-
vikariat, Hauptabteilung 1 – Pastoral / Schule / Bildung,
Abt. 1.1 – Grundfragen und -aufgaben der Pastoral,
Fachbereich Weltkirche, Klosterplatz 7, 52062 Aachen,
F. (02 41) 45 23 54, 
E-Mail: anke.reermann@bistum-aachen.de, 
Internet: www.weltkirche-im-bistum-aachen.de,
www.missio-hilft.de, erhältlich.

Nr. 109 Kollekte in den Allerseelen-
Gottesdiensten am Mittwoch, 
dem 2. November 2022 

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan-
und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
Für den Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in
den betroffenen Ländern ist die Priesterausbildung auch
30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus weiterhin
sehr wichtig. 

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis
weitergeleitet. Wir bitten um ein empfehlendes Wort für
dieses wichtige Anliegen. Ein Plakat wird von Renovabis
direkt verschickt bzw. kann dort angefordert werden
(Adresse siehe unten). 

Die Kollekten-Gelder sollen (so bald wie möglich)
mit dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2022“ überwie-
sen werden an: Pax Bank Aachen, DE 41 3706 0193
1000 1000 36.

Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis
weiter.

Martin Tölle 
Diözesanökonom

Nähere Auskünfte: Solidaritätsaktion Renovabis, Kardi-



nal-Döpfner-Haus, Domberg 38/40, 85354 Freising,
F. (08 16 1) 53 09 53 oder -49, Fax. (08 16 1) 53 09 44,
E-Mail: info@renovabis.de, Internet: www.renovabis.de 

Nr. 110 Zählung der sonntäglichen Gottes-
dienstteilnehmerinnen und Gottes-
dienstteilnehmer 13. November 2022

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonfe-
renz (vgl. Vollversammlung vom 24.-27. Februar 1969,
Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.April 1992, Prot.
Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen Statistik
der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die
Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilneh-
mer zwei Mal im Jahr gezählt. Die zweite Zählung findet
einheitlich am zweiten Sonntag im November (13.No-
vember 2022) statt. Zu zählen sind alle Personen, die
an den sonntäglichen Hl. Messen (einschl. Vorabend-
messe) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher
der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle
einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Gottes-
diensteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer
Pfarreien (z.B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen
und Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in
den Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das
Jahr 2022 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am
zweiten Sonntag im November“ (Pos. 3) einzutragen. 

Nr. 111 Caritas-Adventssammlung 2022

In der Zeit vom 19. November bis 10. Dezember
2022 findet die Adventssammlung der Caritas im Bis-
tum Aachen statt. „An der Seite der Armen“ ist das Leit-
wort der gemeinsamen Sammlung von Caritas und
Diakonie im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen.

Der Standpunkt der Kirche ist an der Seite der
Armen. So ist es auch in der Bibel beschrieben: „Der
Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not“
(Psalm 9,10). Durch die Corona-Krise in den vergange-
nen Jahren und durch die steigende Inflation ist die Ar-
mutsquote in Deutschland auf einen neuen Rekordwert
gestiegen. Rund 16 Prozent der Bevölkerung gelten als
arm. Daher bittet die Caritas bei der Adventsammlung
um eine Spende für Menschen am Rande.

Auf der Homepage des Caritasverbandes für das
Bistum Aachen e.V. können unter www.caritas-
ac.de/adventssammlung nähere Informationen abgeru-
fen werden. Ebenso sind auf der jeweiligen Homepage
der Regionalen Caritasverbände fortlaufend Informati-
onsmaterialien und Mustervorlagen zu den Sammlungs-
Plakaten und Karten eingestellt. Bei Nachfragen zur
Adventssammlung 2022 stehen in den Regionalen Ca-
ritasverbänden die zuständigen Ansprechpartnerinnen
und Gemeindesozialarbeiterinnen gerne zur Verfügung.
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Diese senden den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in den Pfarreien auch auf Be-
stellung die gewünschten Sammlungsmaterialien direkt
zu. Ansprechpartner im Caritasverband für das Bistum
Aachen ist Christian Heidrich, F. (02 41) 43 12 27.

Nr. 112 Informationstag zum Ständigen 
Diakonat

Für alle Interessenten am Ständigen Diakonat im
Bistum Aachen und deren Ehefrauen findet am Sams-
tag, dem 22. Oktober 2022, von 9.30 bis 17.00 Uhr in
der Bischöflichen Akademie, Leonhardstraße 18-20,
52064 Aachen ein Informationstag statt. Es wird über
die berufsbegleitende Ausbildung und über den Dienst
des Diakons im Bistum Aachen, sowie über die Bewer-
bung zum neuen Ausbildungskurs im Januar 2023 in-
formiert. Verheiratete Bewerber müssen zur Weihe
mindestens 35 Jahre, unverheiratete Bewerber, die sich
zur Ehelosigkeit verpflichten, mindestens 25 Jahre alt
sein. Das Höchstalter für die Zulassung zur Ausbildung
beträgt in der Regel 50 Jahre.

Die Anmeldung wird erbeten an das Bischöfliche
Generalvikariat, Ständiger Diakonat, Domvikar Thomas
SchlütterKlosterplatz 7, 52062 Aachen,
F. (02 41) 45 25 48 (Frau Ntsala); 
E-Mail: staendiger.diakonat@bistum-aachen.de.“

Nr. 113 Fachtag Jugendpastoral 2022 –
Was glaubt ihr denn? – Auseinander-
setzungen mit Jugendspiritualität

(Jugend-)Spiritualität – ein Begriff mit großer Bedeu-
tung, wobei sie von jeder/-m ganz individuell empfun-
den und erfahren wird. Spiritualität (im christlichen
Verständnis) ist ein Geschenk Gottes, denn sie ent-
springt der Erfahrung, dass Gott sich auf eine Bezie-
hung mit den Menschen einlässt. Wir werden so
angenommen, wie wir sind – in all unserer Individualität.
Spiritualität lässt sich in unterschiedlichen Formen und
Ritualen finden. Für den Einen zeigt sich diese Erfah-
rung eines spirituellen Moments darin, im Verband einen
Gottesdienst zu feiern, die Andere erlebt Spiritualität bei
einem Spaziergang im Wald. Oft braucht es nur einen
ganz kurzen Augenblick, um einen spirituellen Moment
zu erleben, sich berühren zu lassen – einen Moment der
Geborgenheit, der Verbundenheit oder ein besonders
dichter Moment. Das Fühlen und das Erleben sind wich-
tige Ausdrucksformen der Spiritualität, denn es ist mehr
als das, was man sieht oder rational in Worten erklären
kann. Spiritualität ist Vielfalt und ständig veränderlich. 

Es ist unsere Aufgabe als Fachkräfte in der Jugend-
pastoral jungen Menschen vielfältige Angebote und
Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sie ihre eigene
Spiritualität finden und ihr Ausdruck verleihen können.
Angebote der Jugendspiritualität orientieren sich an den
Lebenserfahrungen, Lebenswelten und relevanten Fra-



gestellungen der jungen Menschen, denn sie entwickeln
im Gespräch über Gott, Glaube und die Welt ihre eigene
Spiritualität. Das Ziel der jugendspirituellen Angebote in
unserer Jugendpastoral ist das Unterstützen in der Ent-
wicklung einer authentischen und persönlichen Spiri-
tualität. 

Gemeinsam wollen wir auf unserem Fachtag darü-
ber in den Austausch kommen, welche Impulse man in
jugendspirituellen Angeboten setzen kann, um neue Ge-
danken und Erfahrungen auszulösen. Bei einem Fach-
vortrag der Fachstelle Jugendspiritualität des BDKJ
Diözese Rottenburg-Stuttgart werden wir unter ande-
rem die Spiritualität von jungen Menschen, ihre Vielfalt
und Haltungen in den Blick nehmen. Neben dem Fach-
vortrag wird es unterschiedliche Workshops geben, die
aktuelle Themen, Angebote und Fragen der Jugendspi-
ritualität in den Blick nehmen. Zusätzlich bleibt Zeit, ei-
gene Spiritualitätserfahrungen zu machen und in den
Austausch zu kommen. 

Der Fachtag findet statt am 8. November 2022 von
9.45 bis 16.30 Uhr und richtet sich an hauptberufliche
Mitarbeitende in der Jugendpastoral. Eine Anmeldung
bis zum 19. Oktober ist erforderlich und nur online mög-
lich. Ansprechperson ist Denise Burbach,
denise.burbach@bistum-aachen.de.

Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit
stehen bereit unter www.kja-bistum-aachen.de.

Der Fachtag ist eine Kooperationsveranstaltung des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ),
Diözesanverband Aachen und der Abteilung „Kinder /
Jugendliche / Erwachsene“ im Bischöflichen General-
vikariat.

Nr. 114 Erwachsenentaufe, Wiedereintritt,
Konversion – Willkommensfeier im
Aachener Dom am 25. Februar 2023

Das Bistum Aachen lädt dieses Jahr am Vorabend
des 1. Fastensonntags die Erwachsenen und Jugendli-
chen ab 14 Jahren, die sich im Bistum Aachen auf den
Empfang der Taufe vorbereiten bzw. im Vorjahr getauft
worden sind oder wieder in die katholische Kirche ein-
getreten bzw. konvertiert sind, zu einer Willkommens-
feier im Aachener Dom ein. 

In einer Wort-Gottes-Feier werden die Katechumen
feierlich zu den Initiationssakramenten zugelassen, die
sie in der Osternacht oder an einem anderen Termin in
ihrer Heimatgemeinde empfangen; alle übrigen sind im
Gottesdienst zu einer Tauferinnerung und einem Segen
durch den Weihbischof eingeladen. 

Der Gottesdienst findet statt am Samstag, 25. Feb-
ruar 2023 um 15:30 Uhr. Zuvor gibt es, voraussichtlich
um 14:00 Uhr, sollten es die Corona-Schutzmaßnahmen
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erlauben, eine Begegnung mit dem Zelebranten. 

Verantwortliche in den Gemeinden, in denen sich 
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren auf die 
Taufe vorbereiten bzw. die über die Taufe oder den Wie-
dereintritt bzw. die Konversion von Erwachsenen im 
Jahr 2022 benachrichtigt worden sind, sind freundlich 
gebeten, diese auf die mögliche Teilnahme an diesem 
Gottesdienst hinzuweisen und Interessierte mit Namen 
und Anschrift und Kontaktdaten bis zum 9. Januar 2023 
zu melden (s. u.). 

Die gemeldeten Personen erhalten dann genaue In-
formation über die zu beachtenden Corona-Schutzmaß-
nahmen sowie eine Einladung zum Gottesdienst und zur 
Begegnung mit dem Zelebranten.

Die zuständigen Priester sind gebeten, Anträge auf 
Tauferlaubnis bereits rechtzeitig vor dem Zulassungs-
gottesdienst beim Bischofsvikariat für kirchliches Ver-
waltungsrecht, zu stellen.

Weitere Information:
Bischöfliches Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral/ 
Schule / Bildung, Abt. Grundfragen und –aufgaben der 
Pastoral, Fachbereich Verkündigung, F. (0241) 45 28 57, 
E-Mail: abt.11@bistum-aachen.de.

Kirchliche Nachrichten
Nr. 115 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.



Nr. 116 Pontifikalhandlungen

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der 
Firmung am 2.6.22 in der Basilika, Steinfeld, 13; am 
3.6.22 in St. Peter, Nettersheim-Zingsheim, 29; am 
4.6.22 in St. Stephan, Meerbusch-Lank, 48; am 5.6.22 
in St. Johannes Evangelist, Düren-West, Gürzenich, 17 
(davon 2 Erwachsene); am 6.6.22 im Hohen Dom zu 
Aa-chen, 19; am 8.6.22 in St. Gereon, Giesenkirchen, 
43; am 10.6.22 in St. Urban, Gangelt-Birgden, 17; 
am 11.6.22 in St. Maternus, Gangelt-Breberen, 21; 
am 15.6.22 in St. Laurentius, MG-Süd/Odenkirchen 
und in St. Antonius, MG-Süd/Wickrath, 46; am 16.5.22 
in St. Mariä Heimsuchung, MG-Neuwerk, 25; am 
17.6.22 in HerzJesu, MG-Neuwerk/Bettrath, 20; am 
18.6.22 in St. Barbara, Stolberg-Breinig, 15; am 
19.6.22 in St. Lauren-tius, Stolberg-Gressenich, 16;  
insgesamt 329 Firmlinge.

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
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spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der
Firmung am 13.8.22 in St. Hieronymus, Blankenheim/
Dahlem, 14; am 14.8.22 in St. Mariä Himmelfahrt, Blan-
kenheim, 12; am 26.8.22 in St. Martin, Schmidtheim, 11;
am 27.8.22 in St. Johann Baptist, Dollendorf, 17; am
28.8.22 in St. Agnes, Mechernich-Bleibuir und in St. Jo-
hann Baptist, Mechernich, 54; insgesamt 97 Firmlinge. 

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
spendete Msgr. Pfarrer Dr. Stefan Dückers das Sakra-
ment der Firmung am 11.9.2022 in St. Notburga, Vier-
sen, insgesamt 41 Firmlinge.
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